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Frau  
Kelly Löschen 
 
 
 
 
 
 
 
Anfrage zur Stadtverordnetenversammlung am 28.10.2020 
„Zuschauerbegrenzung im Stadion der Freundschaft“ 
 
 
Sehr geehrter Frau Löschen, 
 
Ihre Anfrage vom 19.09.2020 beantworte ich wie folgt: 
 
Aus welchem Grund dürfen nicht mehr Fans in das Stadion der Freund-
schaft wenn der FC Energie Cottbus seine Spiele dort austrägt? Es wur-
de doch beschlossen, dass 20% der Stadionkapazität für Fans genutzt 
werden darf und das vom Bund. Der FC Energie Cottbus ist auf die Ein-
nahmen und die Fans angewiesen. 
 
 
Die Beschränkung der Zuschauerkapazitäten bei Sportgroßveranstaltungen ist 
nach § 2 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 der Großveranstaltungsverbotsverordnung des 
Landes Brandenburg in der Fassung vom 22.09.2020 geregelt. 
 
Dort heißt es sinngemäß, dass die Anzahl an zeitgleich anwesenden Besuche-
rinnen und Besuchern oberhalb einer absoluten Anzahl von 1.000 Personen 
auf maximal 20 Prozent der regulären Besucherkapazität der Veranstaltungs-
einrichtung (hier das Stadion der Freundschaft) beschränkt ist.  
 
Gleichzeitig ist diese Obergrenze nur auszuschöpfen, wenn der Mindestab-
stand von 1,5 Metern zwischen den Besuchern eingehalten werden kann. 
 
Diese Regelung hat der FC Energie Cottbus am 23.09.2020 und 04.10.2020 
(Spieltag 7 und 9 der Fußball-Regionalliga Nordost) umsetzen können, so dass 
20 Prozent der Zuschauerkapazität zugelassen gewesen waren. 
 
Nach § 2 Abs. 3 der o. g. Verordnung dürfen Sportgroßveranstaltungen jedoch 
nicht stattfinden, wenn in der kreisfreien Stadt, in der die Veranstaltungsein-
richtung liegt (hier Cottbus/Chóśebuz), der sog. Inzidenzwert von kumulativ 35 
Neuinfektionen mit dem SARS-CoV-2-Virus pro 100.000 Einwohner innerhalb 
von 7 Tagen vorliegt und das Infektionsgeschehen in der kreisfreien Stadt nicht 
lokal begrenz ist.  
 
Gegenwärtig ist dieser Wert jedoch überschritten, so dass aktuell keine Sport-
großveranstaltungen zugelassen sind. 
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Ergänzend verweise ich auf die Beantwortung der Anfrage 68/20 in der Stadt-
verordnetenversammlung vom 30.09.2020. 
 
Die Bewertung der möglichen Zuschauerkapazität erfolgt jeweils anhand der 
aktuellen epidemiologischen Lage sowie der spezifischen Rechtslage des Lan-
des Brandenburg. 
 
Dazu steht die Stadt Cottbus/Chóśebuz aber auch in regelmäßigem Austausch 
mit dem FC Energie Cottbus. 
 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.  

 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
Im Auftrag 
 
 
 
 
Maren Dieckmann 
Dezernentin für Jugend, Kultur und Soziales 


